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Hallo Hardware-Nachrüstung! Fahrverbote ade?
Seit 2015 fordert das Kraftfahrzeuggewerbe eine
Hardware-Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw. Wobei
viele dieser Fahrzeuge damals noch nicht alt waren.
Was damals hätte geschafft werden können: den Wert
der Autos zu erhalten, sie relativ zukunftssicher zu
machen und damit Fahrverboten vorzubeugen.
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Über 300.000 Kraftfahrzeuge fielen bei
Abgasuntersuchung durch
Genau 304.981 Kraftfahrzeuge sind bei den Abgas-
untersuchungen (AU) im Jahr 2017 direkt durchge-
fallen. Das geht aus dem Abschlussbericht zur AU-
Mängelstatistik des Zentralverbands Deutsches Kfz-
Gewerbe (ZDK) hervor.

Seite 4
Aus unseren Innungen
Ulm: Petra Wieseler neue Obermeisterin der Kfz-
Innung Ulm, Gebhard Schenk mit der silbernen Ehren-
nadel ausgezeichnet und zum Ehrenobermeister er-
nannt.

Aus dem Inhalt

Weihnachts- und Neujahrsgrußwort
von Verbandspräsident Michael Ziegler

Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte
Freunde des Kraftfahrzeug- und Tankstel-
lengewerbes!

Zum ersten Mal darf ich mich als Präsi-
dent unseres Verbandes im Rahmen
eines Jahresresümees an Sie wenden.
2018 war ein Jahr, das wir mit ge-
mischten Gefühlen betrachten. Viele
von Ihnen haben vielleicht noch die
Worte meines Vorgängers Dr. Harry
Brambach in Erinnerung, der in der
Rückschau 2017 sagte: „Unsere Be-
triebe holen täglich im Kundenkontakt
die Kohlen für die OEMs aus dem Feu-
er. Nun dürfen sie nicht auch noch fi-

nanziell zu Leidtragenden für Verfeh-
lungen werden, die sie nicht zu verant-
worten haben.“ Was soll ich sagen?
Auch 2018 war dies eine der zentralen
Botschaften, die wir an Politik und Me-
dien adressiert haben. Sind wir auf der
Stelle getreten? Nein, es hat sich –
auch durch unsere Verbandsarbeit – et-
was verändert, nur sind wir noch nicht
beim Optimum angekommen. Daher
mussten wir im Lauf des Jahres nachle-
gen und uns erneut und vehement Ge-
hör verschaffen. Das hatte besonders
mit Stuttgart zu tun. Hier kam im Sep-
tember der 3. Entwurf des Luftreinhal-
teplans auf den Tisch. Kurzform: Teil
der Maßnahmen gegen Feinstaub und
Stickoxidemissionen sollen Fahrverbo-
te für Euro 4-Diesel ab 1. Januar 2019
sein, bei ausbleibender Verbesserung
der Luftqualität sollen ab 1. Januar
2020 voraussichtlich auch Euro 5-Die-

sel draußen bleiben. Mal abgesehen da-
von, dass in Stuttgart die Bestandser-
neuerung über die letzten Jahre ohnehin
zur Luftverbesserung beiträgt: Wieso sol-
len Pendler, Anwohner sowie Kfz-Betrie-
be durch das Wegbleiben Erstgenannter
für Verfehlungen von Politik und Herstel-
lern zahlen? Folgerichtig haben wir ange-
kündigt, gegen die Fahrverbote zu kla-
gen, wenn wir juristisch eine Möglichkeit
sehen. Dies würde über einen Muster-
kläger, einen betroffenenen Betrieb, ge-
schehen. Auf unsere und die Kritik der
Betriebe hin kam uns das Verkehrsminis-
terium wenigstens ein Stück weit entge-
gen: Wenn man nachweisen könne, dass
man existenzbedroht sei, gebe es Härte-
fallregelungen und damit einzeln zu ver-
gebende Einfahrgenehmigungen für
Kunden der Betriebe.

DUH als Störfaktor
Für manche ist klagen dagegen das täg-
liche Brot: Die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) setzt die Kommunen unter Druck
und klagt, wenn diese nach ihrer Ansicht
zu wenig tun, die gesetzlichen Schad-
stoffgrenzwerte zu reduzieren. Unser
Verband kritisiert das Vorgehen der DUH
regelmäßig und stellt ihre Praxis in
Frage. Etwa im Bereich der Abmahnun-
gen zur PKW-Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung. Während die
DUH einen US-Hersteller von Elektro-
autos seltsamerweise verschonte, wurde
stattdessen die Zentralvereinigung des
Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechter-
haltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)
tätig. Der Unterschied: Während die
DUH sofort zur Kasse bittet, gibt es von
der ZLW in Form einer Unterlassungser-
klärung einen Schuss vor den Bug, erst
bei weiteren Verstößen ist eine Vertrags-
strafe fällig. Zugleich zeigt das Beispiel,
dass die DUH sich Aufgaben anmaßt,
die anders besser gelöst werden können.
Zum Glück arbeiten kritische Journalis-
ten das Thema auf, was auch aufgrund
von Hinweisen aus unserem Verband ge-
schieht.
Apropos Journalisten: Ihnen mussten wir
– wie auch Politikern – im Lauf des ver-
gangenen Jahres mehr denn je den Un-
terschied zwischen den Interessen von
Händlern und denen der Hersteller erklä-
ren. Das hat in einigen Fällen sehr gut
funktioniert, wir konnten ein fundiertes
Verständnis des Fahrzeugsmarkts und
der Situation von Kfz-Betrieben veran-
kern, doch es gibt noch viele Vertreter
der Zunft, die der Aufklärung bedürfen.
Ähnliches gilt für Politiker. Unsere Tref-

fen mit Vertretern verschiedener Land-
tagsfraktionen und Ministerien sorgen
dafür, diese mit Fakten für Interessen,
Sorgen und Nöte unserer Branche zu
sensibilisieren.
Was die Bedrohung von Kfz-Betrieben
durch Fahrverbote angeht, gingen wir bis
zur obersten Stelle – Bundeskanzlerin
Merkel schickten wir einen Brief, in dem
wir unsere Standpunkte verdeutlichten.
Auch wenn sie sicher ihrer Partei im Vor-
feld der Hessenwahl, bei der Fahrverbote
in Frankfurt ein Thema waren, helfen
wollte: Unser Schreiben trug sicher auch
dazu bei, dass Kanzlerin Merkel im Okto-
ber verkündete, Fahrverbote gesetzlich
erschweren zu wollen.

Hardware-Nachrüstung wird möglich
Es soll natürlich nicht der Eindruck ent-
stehen, das Kfz-Gewerbe jammere nur.
Wir bringen uns aktiv ein und haben un-
ter anderem eine ausführliche Stellung-
nahme nebst zahlreichen Verbesserungs-
vorschlägen zum bereits erwähnten Luft-
reinhalteplan beim Regierungspräsidium
in Stuttgart eingereicht. Wir engagieren
uns ständig, und die noch offenen Ant-
worten auf unsere Fragen sind ein An-
sporn für unseren Verband, für das Kfz-
Gewerbe einzustehen und aktiv Lösun-
gen aufzuzeigen. So wie beim Thema
Hardware-Nachrüstung für ältere Diesel-
fahrzeuge. Drei Jahre mussten wir kämp-
fen, bis das Thema schließlich beim
Bundesrat auf dem Tisch lag und dieser
die Forderung an die Bundesregierung
adressierte, die Rahmenbedingungen für
die Nachrüstung zu schaffen. Das ist na-
türlich erst die halbe Miete, jetzt ist die
Regierung am Zug. Sie hat Ende Oktober
ein Eckpunktepapier vorgestellt, das die
schnellstmögliche Umsetzung einer
Hardware-Nachrüstregelung bis Anfang
2019 vorsieht. Ich habe keine hellsehe-
rischen Fähigkeiten, aber es ist schon
interessant, dass mitten in unser In-
nungspressesprecherseminar Ende Sep-
tember die Nachricht platzte, Nachrüs-
tungen wären vom Tisch. Ich meinte da-
mals: „Abwarten, ich glaube, dass sie
kommen.“ Sicher ist wohl nun: Auch
2019 wird uns das Thema begleiten.

Digitalisierung lohnt sich
Gab es eigentlich 2018 noch etwas an-
deres als den Diesel? Natürlich! Zu den
angenehmen Seiten gehört unser 100-
jähriges Verbandsjubiläum, auch wenn
wir bei der Vorbereitung der Aktivitäten
schon arg strapaziert wurden. Baden-
Württemberg war die Keimzelle des

deutschen Kfz-Gewerbes und ist heute
ein wichtiger Impulsgeber, nicht nur
wegen des Dieselthemas. Wer sich
noch einmal einen Überblick zur Ge-
schichte des Verbands verschaffen will,
geht einfach auf die Webseite www.
100jahremobil.de. Was mich abschlie-
ßend noch zu einem weiteren wich-
tigen Thema bringt. Nämlich das der
Digitalisierung. Als aktiver Geschäfts-
führer eines Kfz-Unternehmens erfahre
ich hautnah, welche Schuhe uns Kfz-
Betriebe drücken. Ich weiß, manchmal
ist wenig Zeit, sich Gedanken zu dem
Thema zu machen. Doch glauben Sie
mir: Es lohnt sich. Wenn Sie nicht wis-
sen, wie und was Sie digitalisieren kön-
nen, schauen Sie einfach mal auf www.
diserva.de. Es handelt sich um eine
Kooperation des ZDK mit einem Bera-
tungsunternehmen. Unser Landesver-
band steht im Austausch mit dem Pro-
jektteam und gibt Tipps zur Verbesse-
rung. Darüber hinaus veranstalteten wir
im Oktober gut besuchte Einführungs-
veranstaltungen zur Digitalisierung und
zu DiServA. 2019 werden solche Ver-
anstaltungen auf Innungsebene folgen.
Wir werden uns also auch 2019 voll
und ganz für die Interessen des baden-
württembergischen Kraftfahrzeug- und
Tankstellengewerbes einsetzen. Sehr
oft sind wir dabei auf Mithilfe angewie-
sen. Ob Partner in Bund und Land,
meine Vorstandskollegen, Obermeister,
Innnungsgeschäftsführer, Rechts- und
Betriebsberater, das BFC-Team, die Eh-
renamtlichen unserer Ausschüsse, ein-
zelne Betriebe, die Verantwortlichen in
unseren beiden Zentralverbänden,
beim Handwerkstag oder der Arbeitge-
bervereinigung: Ich danke Ihnen allen
herzlich für die Zusammenarbeit und
konstruktiven Beiträge und wünsche
Ihnen, Ihren Familien, Ihren Unterneh-
men und Belegschaften ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest sowie
ein erfolgreiches und glückliches Jahr
2019.

Ihr

Michael Ziegler
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Hallo Hardware-Nachrüstung! Fahrverbote ade?
SK. Seit 2015 fordert das Kraftfahrzeug-
gewerbe eine Hardware-Nachrüstung für
ältere Diesel-Pkw. Wobei viele dieser
Fahrzeuge damals noch nicht alt waren.
Was damals hätte geschafft werden kön-
nen: den Wert der Autos zu erhalten, sie
relativ zukunftssicher zu machen und
damit Fahrverboten vorzubeugen. Beim
ersten Punkt ist viel Zeit vertan, Wertver-
luste waren die Folge.
Es tut sich nun aber etwas beim zweiten
Punkt. Anfangs drehte sich die Diskussi-
on noch um den emittierten Feinstaub,

aktuell sind es Stickoxide. Deren Reduk-
tion ist ebenfalls mit Nachrüstungen zu
erreichen. Im September kam das The-
ma endlich auf Bundesebene an. Unser
Verband beteiligte sich zuvor rege an der
Aufklärung der Politik und führte bei-
spielsweise in den vergangenen Jahren
viele Gespräche, etwa den Landtagsfrak-
tionen und Ministerien. Anfang Septem-
ber adressierte er ein Schreiben direkt
an die Bundeskanzlerin. In diesem wies
unser Verband nochmals auf die Proble-
me für Kfz-Betriebe sowie Pendler und
Anwohner hin, wenn Fahrverbote zum
1. Januar 2019 greifen.
Steter Tropfen höhlt den Stein, nun soll-
te alles ganz schnell gehen. Ende Sep-
tember gab es erst widersprüchliche Sig-
nale. Erst sprach sich Verkehrsminister
Andreas Scheuer gegen, gleich darauf
Kanzlerin Angela Merkel für Nachrüstun-
gen aus. Dann wurde es konkreter: Der
Bundesrat forderte Mitte Oktober die
Bundesregierung auf, sich des Themas
anzunehmen. Die Bundesregierung re-
agierte Ende Oktober mit einem Eck-

punktepapier, das Gesetzesänderungen
zumStraßenverkehrs-undBundesimmis-
sionsschutzgesetz noch für 2018 ankün-
digt.
Zu den Inhalten des Eckpunktepapiers,
das auf dem Anfang Oktober abgehalte-
nen Dieselgipfel von Regierung und Au-
toherstellern basiert, gehört die Hard-
ware-Nachrüstung von schweren Kom-
munalfahr- sowie Liefer- und Handwer-
kerfahrzeugen. Für diese werden Förder-
richtlinien erarbeitet. Die Förderung soll
es aber nur in den Regionen mit zu ho-

hen Stickoxidwerten geben. Das gilt
auch für private Diesel-Pkw. Für die
Luftverbesserung der 15 besonders be-
lasteten Städte sehen die Eckpunkte vor,
dass das Bundesverkehrsministerium bis
Anfang des Jahres 2019 neue techni-
sche Vorschriften schafft und damit die
Ermöglichung einer Allgemeinen Be-
triebserlaubnis. Auf deren Grundlage
sollen Nachrüstungen privater Fahrzeu-
ge dann so vorgenommen werden kön-
nen, dass sie von Fahrverboten verschont
werden. Wobei Städte hier zu kurz greift,
es sind vielmehr Regionen. In Baden-
Württemberg ist eine Förderung recht
großflächig möglich, aber nicht kom-
plett. Es fallen also einige Diesel-Fahrer
durchs Raster.
Mit dem Eckpunktepapier einher geht
ein neuer Grenzwert: Diesel-Fahrzeuge
mit Stickoxidemissionen bis 270 Mikro-
gramm pro Kilometer sollen weiter frei in
allen Innenstädten fahren können. Fahr-
zeuge mit Euro 6 sollen per se von Fahr-
verboten ausgenommen werden. Die
Bundesregierung erwartet von der Auto-

Alle „Meistermacher“ trafen sich in Pforzheim
RB. Rund 35 Vertreter der öffentlichen
Meisterschulen und weiterer Schulungs-
anbieter haben sich im September unter
Leitung von Dr. Manfred Ohmer von der
Karlsuher Carl-Benz-Schule in Pforz-
heim bei der Sitzung des Kuratoriums
der Meisterschulen ausgetauscht.
Bei den Herbstsitzungen des Kuratori-
ums und der am Vortag stattgefundenen
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der
Meisterprüfungsausschüsse (Arge MPA)
stand die Gestaltung der anstehenden
Meisterprüfung im Vordergrund. Über
800 Prüflinge werden bei der kommen-
den Meisterprüfung erwartet.
Um eine optimale Abstimmung zwischen
den Meisterschulen, Schulungsanbie-
tern und den Vertretern der Meisterprü-
fungsausschüsse erreichen zu können,
überbrachte Andreas Modl, Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft der Meisterprü-
fungsausschüsse im Kraftfahrzeugtech-
nikerhandwerk (Arge MPA), einen infor-
mativen Bericht aus der Sitzung der Arge
MPA. Dabei wurden die inhaltlichen

Eckpunkte und der Ablauf der landes-
einheitlichen Meisterprüfung im baden-
württembergischen Kraftfahrzeugtech-
nikerhandwerk erläutert.
Des Weiteren informierten Vizepräsident
Rainer Biedermann und die Verbandsre-
ferenten Roland Blind und Bernd Scha-
lud über die aktuelle Lage im baden-
württembergischen Kraftfahrzeuggewer-
be. Insbesondere standen dabei das be-
schlossene Umtauschprogramm älterer

Dieselfahrzeuge und die Hardwarenach-
rüstung mit SCR-Katalysatoren auf der
Tagesordnung. Mit diesen Maßnahmen
sollen die drohenden Fahrverbote, die
beispielsweise auch in der Landeshaupt-
stadt gemäß dem aktuellen Entwurf des
Luftreinhalteplans vorgesehen sind, ver-
hindert werden. Dr. Manfred Ohmer er-
läuterte in seinem Vortrag die Situation
der Meisterschulen in Baden-Württem-
berg.

mobilindustrie zum Schutz der Diesel-
fahrer, dass sie Nachrüstungen auf eige-
ne Kosten vornimmt. Die Hersteller wa-
ren zuletzt wenig begeistert davon, sie
setzen auf Umtauschprämien.
Des Weiteren sollen laut Eckpunktepa-
pier Fahrverbote bei geringfügiger Grenz-
wertüberschreitung vermieden werden,
wenn sich die Werte zwischen 40 und
50 Mikrogramm bewegen, weil Fahrver-
bote da laut Regierung „nicht verhältnis-
mäßig“ sind. Dies sei nur eine geringfü-
gige Überschreitung des Grenzwertes der
Europäischen Union, so die Regierung.
Es würde hier die Vielzahl anderer Maß-
nahmen ausreichen, um von Fahrverbo-
ten Abstand zu nehmen und trotzdem
dafür zu sorgen, dass die Luft in den In-
nenstädten sauberer ist. Die Bundesre-
gierung will dies im Bundesimmissions-
schutzgesetz festlegen.
Unser Verband begrüßt die Ermögli-
chung von Hardware-Nachrüstungen
prinzipiell. Die Einschränkung auf 15
Städte beziehungsweise Regionen führt
allerdings zu einem „Flickenteppich“ so-
wie einer Benachteiligung von Dieselfah-
rern aus nicht betroffenen Regionen, die
in die besagten 15 Städte fahren müs-
sen. Ebenso benachteiligt sind Händler
außerhalb dieser Zonen, die Bestands-
fahrzeuge nicht umrüsten können. Wo-
bei der letzte Stand lautet, dass etwa VW
nach eigenen Angaben lückenlos umrüs-
ten würde.
„Wenigstens besteht nach aktueller For-
mulierung der Regierung die Chance,
eine kalte Enteignung von betroffenen
Einwohnern und Pendlern zu verhindern
und die Existenz von Kfz-Werkstätten
und -Händlern zu sichern, für die sich
die Aussperrung ihrer Kunden bei Fahr-
verboten generell, vor allem aber für
Euro 5-Diesel fatal auswirken würde“, so
Hauptgeschäftsführer Carten Beuß.
„Wichtig ist für das Kfz-Gewerbe, dass
die Regierung den Rechtsrahmen für die
Nachrüstung schafft, um die Bestands-
fahrzeuge im Autohandel umrüsten zu
können. Die Finanzierungsfrage ist nach-
gelagert, eine Beteiligung der Hersteller
jedoch unbedingt wünschenswert.“ Un-
ser Verband fordert daher auch eine Um-
widmung des E-Auto-Fördertopfes, der
aktuell wenig genutzt wird und noch
knapp 1,2 Milliarden Euro enthält, zu-
gunsten der Diesel-Nachrüstung.

Die Vertreter der Meisterschulen mit den
beiden alternierenden Vorsitzenden Dr. Man-

fred Ohmer (16.v.r.) und unserem Vize-
präsident Rainer Biedermann (10.v.l.).

Digitalisierung
– mal ganz
praktisch!

SK. Aus der scheinbar unendlichen
Vielfalt der Digitalisierungsmöglichkei-
ten die richtige für den eigenen Betrieb
herauszusuchen, erscheint für IT-Laien
fast unmöglich. Aber nur fast! Die-
jenigen, die im Oktober bei einer der
drei Auftaktveranstaltungen des Kfz-
Verbandes im Rahmen von Handwerk
2025 teilgenommen haben, kennen
den Leitsatz von Dr. Jörg von Stein-
aecker: „Wichtig ist, einfach mal anzu-
fangen!“

Und ganz nach diesem Motto
präsentieren wir Ihnen ab sofort an
dieser Stelle praxisnahe Digitali-
sierungsvorschläge.

Heute:

Noch etwas unklar?
Haben Sie bereits Erfahrungen, die Sie
weitergeben möchten?
Diskutieren Sie mit uns auf Facebook
(www.facebook.com/
RhotertUnternehmensberatung)!

Natürlich auch
telefonisch
oder per Mail:
Katja Rhotert,
Leiterin Betriebsberatungsdienst
Tel. 07032 – 9567580
katja.rhotert@rhotert.net
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Digitale Investition geplant?
Dann gleich zur Hausbank und eine Prüfung
beantragen!

Das ist digital: z. B. die Einführung
• digitaler Vertriebskanäle (wie Online-Teile-
handel)

• von Cloudtechnologie
• eines Datensicherheitskonzepts
• eines Social-Media-Kommunikationskonzepts

Zu den förderfähigen Kosten zählen u. a.
• Anschaffung von wesentlichen Hard- und
Softwarekomponenten

• dazu notwendige IT-Dienstleistung
• Lizenzgebühren für bis zu zwölf Monate
• Schulungskosten durch externe Anbieter.

So funktioniert es:
• Sie beantragen die Prämie über ihre Haus-
bank

• Ihre Investition (mindestens 10.000 Euro) fi-
nanzieren Sie über ein langfristiges Darlehen
(5,7 oder 10 Jahre) bei Ihrer Hausbank

• dafür erhalten Sie einen Tilgungszuschuss
von bis zu 5.000 Euro (bzw. zehn Projekte bei
Investitionen über 50.000 Euro).

Unbedingt beachten:
• Der Antrag bei der Bank muss unbedingt VOR
dem Projektstart gestellt werden.
• Gut ist, wenn Sie ein detailliertes Angebot
ihres IT-Dienstleisters vorlegen können.
• Setzen Sie sich am besten frühzeitig mit
ihrem IT-Spezialisten in Verbindung und zeigen
Sie ihm die Fördervoraussetzungen.
• So kann er das Angebot entsprechend formu-
lieren und z. B. auch Lizenzgebühren auf zwölf
Monate kalkulieren.
• Kurz und gut erläutert finden Sie alle wesent-
lichen Infos im „Merkblatt Digitalisierungsprä-
mie 2018“:
• Entweder den Begriff googeln oder mit dem

Foto Ihres Smartphones über den
QR-Code fahren und über den an-
gezeigten Link direkt ins Internet
gehen.
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Über 300.000 Kraftfahrzeuge fielen bei
Abgasuntersuchung durch

BS. Genau 304.981 Kraftfahrzeuge sind
bei den Abgasuntersuchungen (AU) im
Jahr 2017 direkt durchgefallen. Das
geht aus dem Abschlussbericht zur AU-
Mängelstatistik des Zentralverbands
Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) hervor.
Insgesamt führten die anerkannten AU-
Betriebe im vergangenen Jahr knapp
12,36 Millionen Abgasuntersuchungen
an Pkw, Nutzfahrzeugen und Krafträdern
auf Basis eines festgelegten Qualitätssi-
cherungssystems durch. Dabei erfassten
sie 1,23 Millionen abgasrelevante Män-
gel an 750.567 beanstandeten Fahrzeu-
gen. Im Durchschnitt wurden somit 1,65
Mängel pro Fahrzeug festgestellt.
Von den statistisch erfassten Mängelfahr-
zeugen konnten 445.586 Pkw, Nutzfahr-

zeuge und Krafträder mit einer Wartung,
Inspektion oder Reparatur wieder instand
gesetzt werden und so das zulässige
Emissionsniveau erreichen. Insgesamt
haben somit 12.060.854 Millionen oder
97,5 Prozent der untersuchten Pkw,

Nutzfahrzeuge und Krafträder die Abgas-
untersuchungen bestanden.
Die periodische Prüfung des Abgasver-
haltens von Kraftfahrzeugen leistet seit
vielen Jahren einen entscheidenden Bei-
trag zum Umweltschutz und ist ein wich-
tiger Frequenzbringer in der Werkstatt.
Denn sie trägt dazu bei, Auffälligkeiten
im Abgasverhalten von Pkw, Nutzfahr-
zeugen und Krafträdern einfach und
schnell aufzudecken, um die daraus re-
sultierende Umweltbelastung umgehend
durch eine entsprechende Reparatur zu
beseitigen. Als Teil der Hauptuntersu-
chung (HU) wird die Abgasuntersuchung
wie bisher im Kfz-Meisterbetrieb durch-
geführt und anhand des AU-Nachweises
dokumentiert.

Schutz nach Maß:

Die neue Grundfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER
CB. Mit der Grundfähigkeitsversiche-
rung hat die NÜRNBERGER Lebensver-
sicherung (NLV) ihr Portfolio im Bereich
Einkommensschutz erweitert. Das Pro-

dukt schützt vor den finanziellen Folgen
bei Verlust oder starker Beeinträch-
tigung einer Grundfähigkeit – unabhän-
gig davon, ob der Beruf weiter ausgeübt
werden kann oder nicht.

Einfach der passende Schutz
Bei Vertragsabschluss wählt der Kunde
zwischen zwei Leistungspaketen. Beide
Tarife greifen bereits, wenn eine der 18
versicherten körperlichen oder geisti-
gen Fähigkeiten stark beeinträchtigt
oder verloren ist, sowie bei Pflegebe-

Interessenten wenden sich an:
Versicherungsteam Kfz-Gewerbe
Baden-Württemberg
Telefon (0711) 230850-60
E-Mail: versicherung-kfzgewerbe-bw
@nuernberger.de

dürftigkeit. In der Comfort-Variante be-
trägt der Prognosezeitraum zwölf, im
Premium-Paket sechs Monate. Zudem
ist bei der Premium-Absicherung das
Autofahren (Fahrlizenzverlust Klasse B)
als weiterer Leistungsauslöser versichert.

Kundenbedarf steht im Mittelpunkt
Damit sich der Versicherungsschutz opti-
mal an die Bedürfnisse des Kunden an-
passt, kann er den Grundtarif um folgen-
de Zusatzbausteine erweitern:
▪ Zusatzbaustein „Volle Erwerbsminde-

rung infolge psychischer Erkrankung“
▪ Zusatzbaustein „Lkw-/Busfahrer (Fahr-

lizenzverlust Klasse C oder D)“
▪ Zusatzbaustein „Tätigkeitsverbot nach

Infektionsschutzgesetz“
▪ Krankheits-Schutz: Die Dread-Disease-

Zusatzversicherung unterstützt den
Kunden bei Eintritt einer von 50 ver-
sicherten schweren Erkrankungen.

▪ Inflations-Schutz: Um sich im Leis-
tungsfall vor Inflation zu schützen,
kann eine garantierte Rentensteige-
rung vereinbart werden (wählbar zwi-
schen 0,5 Prozent – 3,0 Prozent).

Daneben profitieren Kunden von verkürz-
ten Gesundheitsfragen bis zu einer ga-
rantierten Jahresrente von 18.000 Euro.
Nach Vertragsabschluss kann der Ver-
sicherungsschutz bei Ereignissen wie
Heirat, Geburt oder Existenzgründung

Ihr Versicherungsteam für das
Kfz-Gewerbe: Andreas Konietzny (l.) und
Alexander Graf Bernadotte (r.).
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ohne erneute Gesundheitsprüfung er-
höht werden. „Wir haben eine Absiche-
rung konzeptioniert, die jedem Kunden
einfach den passenden Schutz bietet –
egal welcher Arbeit er nachgeht oder in
welcher Lebenssituation er sich befin-
det. Mit der NÜRNGERGER Berufsun-
fähigkeitsversicherung, der Dread-Di-
sease-Deckung und der Grundfähig-
keitsversicherung hat jede Zielgruppe
die Möglichkeit, ihr Einkommen abzu-
sichern“, macht NLV-Vorstandssprecher
Harald Rosenberger deutlich.
Für eine ausführliche Beratung, die die
besonderen Belange des Kfz-Gewerbes
berücksichtigt, wendet man sich am
besten an den Partner seines Vertrau-
ens: Die Fachleute der NÜRNBERGER/
GARANTA stehen für eine ausführliche
Beratung jederzeit zur Verfügung.

– Anzeige –

Wirtschafts-
ministerium

fördert Beratung
1,7 Millionen Euro für die

Bereiche Handwerk,
Dienstleistung, Industrie

und Handel

BS. Das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg fördert die Beratung kleinerer und
mittlerer Handwerks- und Handelsunter-
nehmen auch im Jahr 2018 mit insge-
samt 1,7 Millionen Euro. Damit können
insgesamt über 16.300 Beratungstage
für die Betriebe in Baden-Württemberg
geleistet werden, davon 190 für Kfz-Be-
triebe. Die Beratung erfolgt über unseren
Betriebsberatungsdienst.
Grundlage des Förderprogramms ist das
Gesetz zur Mittelstandsförderung. Es
richtet sich an Betriebe mit bis zu 250
Beschäftigten und bietet den Unterneh-
men die Möglichkeit einer kostenlosen
oder kostengünstigen Beratung durch
unseren Verband. Die kostengünstigen
Beratungen können nur durch die Förde-
rung vom Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg und der Förderung durch unseren
Verband gewährleistet werden. Gegen-
stand der Beratungen sind wirtschaft-
liche und organisatorische Themen der
Unternehmensführung einschließlich
der Anpassung an neue Wettbewerbsbe-
dingungen. Darüber hinaus werden auch
Beratungen zum betrieblichen Umwelt-
schutz gefördert.

Tesla gibt
Unterlassungs-
erklärung ab

CB. Die Zentralvereinigung des Kraft-
fahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung
lauteren Wettbewerbs (ZLW) hat auf Ver-

anlassung un-
seres Verban-
des und der
Stuttgarter In-
nung Tesla
Germany we-
gen fehlender
Verbrauchsan-
gaben abge-

mahnt. So fehlten an allen Fahrzeugen
in der Stuttgarter Verkaufsstellen jegli-
che Energieverbrauchsangaben. Die Vor-
gaben der PKW-Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung (PKW-EnVKV)
gelten nach unserer Auffassung auch
bei reinen Elektrofahrzeugen. Dies hat
nun auch Tesla mit der Abgabe einer
entsprechenden Unterlassungserklärung
eingeräumt.

IfA-Kongress 2018:

Präsident Michael Ziegler im Interview
mit dem SWR-Fernsehen

Am Rande des IfA-Kongress 2018: Verbandspräsident Michael Ziegler wird vom SWR-Fern-
sehen für die Abendnachrichten unter anderem zum Thema Hardware-Nachrüstung interviewt.

Wir empfehlen interessierten Kfz-Be-
trieben, dieses außergewöhnliche An-
gebot zu nutzen und sich frühzeitig an
unseren Betriebs- oder Umweltbera-
tungsdienst zu wenden.
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Aus unseren Innungen

Ulm
Petra Wieseler neue Obermeisterin der Kfz-Innung Ulm,

Gebhard Schenk mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet
und zum Ehrenobermeister ernannt

SK. Einstimmig hat die Delegiertenver-
sammlung der Kfz-Innung Ulm Petra
Wieseler, Geschäftsführerin des Auto-
hauses Kreisser in Ulm, zur neuen Ober-
meisterin gewählt. Sie war zuvor bereits
stellvertretende Obermeisterin und ist
seit 1995 im Vorstand der Kfz-Innung.
Daneben übt sie noch das Ehrenamt der
Innungspressesprecherin aus. Im Früh-
jahr 2018 wurde sie von unserem Ver-
band bereits aufgrund ihrer vorbildlichen
Arbeit als Innungspressesprecherin mit
der Silbernen Ehrennadel bedacht und
gehört seit 2017 dem Geschäftsführen-
den Vorstand unseres Verbands an. Die
Unternehmerin ist eine von fünf Ober-

meisterinnen im deutschen Kfz-Gewer-
be, mit ihr sind es nun zwei in Baden-
Württemberg.
Wieseler folgt auf Gebhardt Schenk, der
das Amt zuvor 15 Jahre bekleidet hatte.
Dieser wurde von unserem Verband für
seine Dienste mit der silbernen Ehrenna-
del ausgezeichnet und von der Innungs-
versammlung zum Ehrenobermeister er-
nannt. Zum neuen stellvertretenden
Obermeister wurde Ulrich Kögel gewählt.
Der Vorstand wird komplettiert durch
Sven Glöckle, Roland Dunkel, Angela
Goll, Hermann Hasieber und Gerhard
König. Stefan Aierstock und Katja Gar-
natz sind Kassenprüfer der Innung.

45.000 Euro für die BFC
CB. Der Förderverein der BFC unterstützt
die Schule mit 45.000 Euro. Das Geld
soll für die Verbesserung der Lernumge-
bung gerade mit Blick auf den Schwer-
punkt „Digitalität“ und unter anderem in
eine neue IT-Infrastruktur im Schulge-
bäude fließen. Für die Investitionstätig-

keit der Schule sind die Mittel aus dem
Förderverein äußerst wichtig. Während
Mitglieder des Schulträgervereins die
Landesverbände und der ZDK sind, sind
Mitglieder des Fördervereins in erster Li-
nie Kfz-Innungen, Autohäuser und bran-
chennahe Dienstleister und Partner.

Von links nach rechts: Vizepräsident Rainer Biedermann, Ehrenobermeister Gebhard Schenk,
die neue Obermeisterin Petra Wieseler und Ehrenpräsident Dr. Harry Brambach.

Verband beim politischen Networking
auf CDU-Sommerfest

Zusammen mit über 500 politischen
Gästen waren Präsident Michael Ziegler
und Ehrenpräsident Dr. Harry Brambach
(l.) zu Gast beim Sommerfest der CDU-
Landtagsfraktion im Landtagsgebäude in

Stuttgart. Fraktionschef Prof. Dr. Wolf-
gang Reinhard MdL (r.) gab unter ande-
rem einen Einblick in das Programm,
welches die Fraktion bei ihrer traditio-
nellen Herbstklausur absolvieren wolle.
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Werkstattbetreiber können sich vertrauensvoll an
folgende Partneranwälte wenden:

Rechtsanwalt Harald Andres Rechtsanwalt Hans-Peter Berger
Sophienstraße 4, 68165 Mannheim
Telefon: (0621) 42391-0

Grüner Weg 32, 88400 Biberach
Telefon: (0 7351) 5 85-0

Rechtsanwalt Marc-Torsten Canestrini Rechtsanwalt Jens Deumig
Friedrichstraße 29, 73033 Göppingen
Telefon: (0 7161) 401798-2

Kirchplatz 6, 74821 Mosbach
Telefon: (0 6261) 4022

Rechtsanwalt Peter Göhringer Rechtsanwalt Dr. Andreas Göritz
Pforzheimer Straße 21, 76227 Karlsruhe
Telefon: (0721) 94430-25

Gerokstraße 11 B, 70184 Stuttgart
Telefon: (0711) 240097

Rechtsanwalt Dr. Ralf Greinwald Rechtsanwalt Sebastian Hermesdorf
Schönaustraße 5, 79540 Lörrach
Telefon: (0 76 21) 165566

Allmendstraße 2a, 79336 Herbolzheim
Telefon: (0 7643) 936810

Rechtsanwalt Dr. Henner Hörl Rechtsanwalt Michael Huber
Große Falterstraße 3, 70597 Stuttgart
Telefon: (0711) 7653093

Landstraße 69, 76547 Sinzheim
Telefon: (0 7221) 987804

Rechtsanwalt Albert Köberle Rechtsanwalt Thomas M. Lehn
Kaiser-Joseph-Straße 255, 79098 Freiburg
Telefon: (0761) 29684-18

Schröderstraße 4, 69120 Heidelberg
Telefon: (0 6221) 7140850

Rechtsanwalt Andreas Peschke Rechtsanwalt Dr. Klaus Schilling
Am Spitalbach 1, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: (0791) 971610

Karlstraße 36, 78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: (0 7720) 3008-58

Rechtsanwalt Siegfried Schlude Rechtsanwalt Ulrich Schuler
Theodor-Hanloser-Straße 1, 78224 Singen
Telefon: (0 7731) 9509-24

Waldseer Straße 14, 88250 Weingarten
Telefon: (0751) 56969-0

Rechtsanwältin Birgit Schwarz Rechtsanwältin Dr. Julia Symann
Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn
Telefon: (0 7309) 4282-0

Lederstraße 126, 72764 Reutlingen
Telefon: (0 7121) 3827300

Rechtsanwältin Ulrike Wagner
Albstraße 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: (0711) 4409515

Partneranwälte für Verkehrsrecht
bilden sich fort

JC. Bereits seit drei Jahren können Be-
triebsinhaber auf das Fachwissen von
erfahrenen und auf Unfallschadenrecht
spezialisierten Rechtsanwälten zurück-
zugreifen, die mit unserer Verbandsor-
ganisation kooperieren.
Wir empfehlen eine frühzeitige Manda-
tierung der Partneranwälte durch die
Werkstattkunden selbst. Im Haftpflicht-
schadenfall hat der Kunde in der Regel

Anspruch auf rechtlichen Beistand. So
kann in vielen Fällen vermieden wer-
den, dass die Versicherungen über-
haupt versuchen, die Reparaturrech-
nungen zu kürzen.
Die ständig aktualisierte Liste können
Mitglieder auf www.kfz-bw.de unter
Mitglieder/Unser Service für Mitglieder/
Downloads/Partneranwälte herunterla-
den.

Die Partneranwälte des baden-württembergischen Kraftfahrzeuggewerbes werden regel-
mäßig von uns geschult: In diesem Jahr brachte RA Joachim Otting einige unserer Partner-
anwälte wieder auf den neuesten Stand.
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